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Die angestrebte Aenderung bedingt eine Revision von Artikel 48 der Bundesverfassung

5obald das Vernehmlassungsverfahren abgeschlossen ist, wird die nationalrätliche
Kommission ihren Bericht mit den Anträgen dem Nationalrat und dem Bundesrat
unterbreiten

Wehrmänner in Liechtenstein / Abgabe von Leihwaffen

"eher den Sektionschef in Buchs wurde allen im Fürstentum Liechtenstein wohnhaften
Wehraännern ein von uns geschaffenes Merkblatt abgegeben. Zur besseren Orientierung
möchten wir noch nachholen, dass die Leihwaffen nur unter folgenden Bedingungen
abgegeben werden können.

1. Der Wehrnann muss sich schriftlich ausweisen, dass er Mitglied der Schiess-
Sektion im Schweizer-Verein ist. (Ein entsprechender Ausweis kann beim Schweizer-
Verein bezogen werden).

2. Als Mindestleistung wird der Besuch der jährlichen .'ebungen des "Obligatorischen
und des "Feldschiessen" verlangt. Ausweis darüber gibt das militärische Schiessbuch

3. Die Waffe samt Schiessbüchlein muss bei den periodischen Kontrollen dem

Waffenkontrolleur vorgewiesen werden.

4. Das Gesuch um die Abgabe der Leihwaffe hat der Wehrmann dem Sektionschef in Buch;

belegt mit dem Dienstbuch und den in Ziffer 1 genannten Ausweis, einzureichen.

Eventuell weitere Auskünfte erteilt auch der Präsident unserer Schützensektion, Herr
Heinrich Tochtermann, Tröxle 872, 9494 Schaan.

Kein Frühling weiss so traut und wohl zu klingen,
Als wenn zun Herzen Freundesworte dringen,
So tönt kein Lied in kummervollen Stunden,
Wie wenn der Freund das rechte Wort gefunden.

N. Lenau
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